
Betreff: 1 Antr StR K. Richter - Dringlichkeitsantrag -

Von: Karl Richter <jagdhornkr@aol.com>

Datum: Sun, 22 Jul 2012 20:36:16 -0400 (EDT)

An: renate.riemesch@muenchen.de, karin.jachdhuber@muenchen.de,

andreas.danassy@muenchen.de, stefan.hauf@muenchen.de

CC: fgr@muenchen.de

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

diesmal etwas Spezielles - der anliegende Dringlichkeitsantrag zur Vollversammlung am Mittwoch wurde am 11.07. schon einmal wort- und

inhaltsgleich von mir eingereicht (StR-Antr. Nr. 08-14 / A 03481). Damals war mir allerdings die mit dem Anliegen des Antrags verbundene

Zeichnungsfrist - der 05.08. - noch nicht bewußt. Ich reiche den fraglichen Antrag deshalb nochmals wortgleich als Dringlichkeitsantrag für die

Vollversammlung übermorgen ein. Der ursprüngliche Antrag wird damit gegenstandslos.

Diese Vorgehensweise wurde mir am Do bei einem Gespräch im Direktorium so empfohlen.

Viele Grüße und danke für die Mühe,

Karl Richter
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